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27.11.2023 UmBau

07.12.2023 VA

13.12.2023 Rat

Betreff:
Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB für den Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 25 (3/82) "Syker Neustadt" - Verlängerung

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt gemäß § 17 Absatz Absatz 2 BauGB die in der Anlage befindliche Ver-
änderungssperre um ein weiteres Jahr zu verlängern und dies öffentlich bekannt zu ma-
chen.

Sachverhalt:

Die zum Bauleitplanverfahren Nr. 25 (3/82) „Syker Neustadt“ beschlossene Veränderungs-
sperre läuft am 16. Dezember 2023 aus. Gemäß § 17 Absatz 2 BauGB kann die Gemeinde, 
„[…] wenn es besondere Umstände […] erfordern, […] die Frist bis zu einem weiteren Jahr 
nochmals verlängern […]“.

Besondere Umstände ergaben sich nach der förmlichen Auslegung (10. April 2023 bis ein-
schließlich 12. Mai 2023) des Bebauungsplanes Nr.25 (3/82) „Syker Neustadt“. Aufgrund 
eines auszuarbeitenden Lärmschutzgutachtens und vereinzelter Korrekturen ist eine erneute 
Auslegung des B-Plans erforderlich. Im Zuge dessen bedarf es neuer politischer Beschlüsse 
und der Durchführung einer erneuten Beteiligung.

Da die Bauleitplanung dadurch nicht, wie zeitlich veranschlagt, bis zum Jahresende abge-
schlossen werden kann, bedarf es daher der letztmaligen Verlängerung der Veränderungs-
sperre um ein weiteres Jahr.

Finanzielle Auswirkungen:

Es fallen keine Kosten an.

Nachhaltigkeit:

Die Verlängerung der Veränderungssperre dient der Sicherstellung einer städtebaulich ge-
ordneten Entwicklung der Stadt Syke. 
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Durchführungszeitraum:

Nach positiven Ratsbeschluss wird die Verlängerung der Veränderungssperre bekannt ge-
geben.

Anlage/n:
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Satzung 

über die Veränderungssperre für das 
 

Bebauungsplangebiet Nr. 25 (3/82) „Syker Neustadt“ 

 

Aufgrund der §§ 14 und 16 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 

und 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), in den jeweils 

geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 13.12.2023 

folgende Veränderungssperre als Satzung beschlossen:  

§ 1 

Anordnung der Veränderungssperre 

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 

25 (3/82) „Syker Neustadt“ wird eine Veränderungssperre angeordnet.  

§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

(1) Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre ist der Lageplan 

mit Darstellung des Abgrenzungsbereiches aus der Anlage maßgebend. Der Lage-

plan ist Bestandteil der Satzung.  

§ 3 

Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen Vorhaben:  

1. im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht besei-

tigt sowie   

2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von Grundstü-

cken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-

mungs- oder anzeigepflichtig sind, vorgenommen werden.  

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Diese Entscheidung über 

Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt 

Syke. 



2 
 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich ge-

nehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bau-

ordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 

der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbei-

ten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verände-

rungssperre nicht berührt.  

(4) Soweit für Vorhaben im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder im städte-

baulichen Entwicklungsbereich eine Genehmigungspflicht nach § 144 Absatz 1 be-

steht, sind die Vorschriften über die Veränderungssperre nicht anzuwenden. 

§ 4 

Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend.  

§ 5 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 BauGB in 

Kraft.  

 

Syke, den 13.12.2023 

 

 

Suse Laue  

Bürgermeisterin 
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Titel B-Plan Nr. 25 (3/82) Syker Neustadt
geänderter Geltungsbereich
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